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Aktualisierung der „Erläuterungen zum Verletzungsartenverzeichnis“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum 01. Januar 2005 erstmals eingeführten „Erläuterungen zum Verletzungsartenverzeichnis“ 
sollen die Zuordnung einzelner Verletzungen erleichtern und Zweifelsfälle nach Möglichkeit ausschlie-
ßen. Anregungen aus der Praxis folgend wurden bei den schweren Verletzungen der Hand nach   
Ziffer 8 und den komplexen Knochenbrüchen nach Ziffer 9 des Verletzungsartenverzeichnisses insbe-
sondere klarstellende Ausführungen in die Erläuterungen integriert. Sie erhalten heute die aktualisierte 
Fassung mit Stand vom 1. August 2007. 
 
Bei Ziffer 8 lautet der 2. Absatz nun „Stark verschobene und/oder gelenkbeteiligende und/oder mehr-
fache Brüche der Mittelhandknochen und/oder der Langfinger, am ersten Mittelhandknochen in jeder 
Form“. In den Absätzen 4 bis 6 wurde jeweils der Zusatz „auch am Unterarm“ eingefügt. 
 
Bei Ziffer 9 hat der vorletzte Absatz folgende Fassung: „Brüche der Knöchelgabel mit Ausnahme Typ 
Weber A und B ohne schwerwiegende Begleitverletzungen. Schwerwiegende Begleitverletzungen in 
diesem Zusammenhang stellen dar: Ausriss des Volkmann’schen Dreiecks, Riss des Deltabandes, 
Bruch des Innenknöchels oder Teilverrenkung des oberen Sprunggelenks. Diese spezielle Regelung 
geht den grundlegenden Festlegungen zu Ziffer 7 vor. Brüche des Innenknöchels fallen immer unter 
das Verletzungsartenverfahren“. 
 
Bitte verwenden Sie ab sofort nur noch die Erläuterungen in der jetzt gültigen Fassung vom                
1. August 2007. Vielen Dank. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen Anlage 
Der Geschäftsführer 

 
(Kunze) 
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